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Ablauf eines Berufungsverfahrens (Kurzfassung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freie Professur  
in einer Fakultät 

Erste Planungen zur 
Stellenverwendung 

24 Monate vor 
Freiwerden der Stelle 

Professur soll wieder-  
besetzt werden 

Bildung der Berufungskommission (vgl. S. 9) 
Einbindung Gleichstellungsbeauftragte (vgl. S. 8) 

Festlegung des Kriterienkataloges 

spätestens 2 Wochen 
nach dem letzten Vortrag 

Ausschreibung 

Sichtung der Bewerbungsunterlagen 

Gutachten liegen vor 

Erstellung der Berufungsliste 

vor Ausschreibung 
der Stelle 

Abschluss der Vorstellungs- 
gespräche 

Gutachten anfordern 

18 Monate vor 
Freiwerden der Stelle 

2 Monate nach dem 
letzten Vortrag 

spätestens 3 Monate 
nach Bewerbungsschluss 

spätestens 2 Wochen 
nach Eingang der Gutachten 

Präsidium 

Präsidium 

Bewerbung 
Schwerbehinderte 
(vgl. S. 8,11) 
S. 11 

unverzügliche Erstellung des 

Abschlussberichtes 
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Behandlung im Fakultätsrat 

Behandlung durch den 

Senat 

Berufungsvorschlag 

an Präsident 

Behandlung im  

Präsidium 

min. 3 Wochen vor 

der Präsidiumssitzung 

Ruferteilung 

grds. Bereitschaft der 

Berufenen Ruf anzunehmen 

Berufungsverhandlungen 

Aushändigung der Urkunde / 

Abschluss des Dienstvertrages 

Behandlung der 
Verhandlungsergebnisse im  
Präsidium 

Rufannahme / 

Abschluss der Berufungsvereinbarung 

1 Monatsfrist wg. mgl.  

Konkurrentenklagen abwarten 

in der nächstmöglichen 

Sitzung 


